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wieder mit einer längeren, durch große Herzlichkeit ſich auszeichnenden
Anrede bedacht.“ Dann abermals ein kurzer Spruch über Benjamin,
und Jakob iſt ˙ 0 daß 0 noch den Wunſch äußern
kann, bei ſeinen Vorfahren In Chanaan begraben zu werden.?) Benjamin,
ein räuberiſcher (Vers 2 a) Die Geburt Benjamins raubte
der Mutter da Leben en 3 17 ff) Der Spruch über Benjamin
verzehrt die letzten Lebenskräfte de Vaters Und Jakob 309 ſeine
Füße auf das Lager zurück und verſchied (49, 32)

(H Schauſtellungen Nach den bis  2
herigen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen eſteht kein Recht mehr, die
hypnotiſchen Erſcheinungen auf übernatürliche oder dämoniſche Ur
ſachen zurückzuführen. Die einzelnen hypnotiſchen Zuſtände ommen
vielmehr auch außer der noſe bor, und 3 meiſt al  5 mehr oder
weniger regelwidrige und krankhafte Zuſtände. Die Suggeſtion, die
lebhafte Phantaſievorſtellung, vermag ſchon m Wachzuſtand ahnliche
Erſcheinungen zu bewirken. Was die Hypnotiſierten Uun und ſagen,
erklärt ſich lediglich Qaus einer krankhaft geſteigerten Phantaſie, QAus
den Tätigkeitsſtörungen der körperlichen und geiſtigen Kräfte. Auch
die Abhängigkeit des Hypnotiſierten Hypnotiſeur, der ſogenannte
Rapport, iſt rein natürlich 3u erklären. Ziemlich allgemein iſt jetzt
anerkannt, daß der Hypnotismus eine pſychologiſche, beziehungsweiſe
eine ſycho-phyſiſche oder phyſiologiſche Erklärung finden önne oder
jedenfalls müſſe. Unter den rnſten orſchern beſteht kein Zweifel
mehr, daß alle, auch die auffallendſten Erſcheinungen der Hypnoſe im
gewöhnlichen (elen und Nervenleben ihre Analogien haben. Nur
ver die wirklich beglaubigten Vorkommniſſe von den bloß auf Qu  4
ſchung beruhenden nicht unterſcheidet und die der Wiſſenſchaft
gebotene Erklärung nicht kennt, kann ſich mit der für den dämoniſchen
Urſprung des Hypnotismus verſuchten Beweisführung zufrieden geben.
Damit ſoll jedoch nicht geleugnet werden, daß ſich an dergleichen Er
ſcheinungen Dämoniſches Unter Umſtänden anheften kann, zuma wo
ſittlich verwerfliche Abſichten obwalten Daß die hypnotiſierte Perſon
In dem abnormen Zuſtande, un welchem ſie ſich jeder freien Willens—
entſchließung und jeder ſittlichen Tatkraft egeben hat, dem Satan
En willkommenes Angriffsobjekt bietet, Oll erſt recht nicht beſtritten

ebenher ſei bemerkt, daß Gen 49, 25 des Mas TP EV 1
eine treffende Qrallele bietet, die, wie e8 ſcheint, wenig oder nicht beachtet
ird 2 Es indert gauv nichts, die Verſ 31 al  U Bericht des
Schriftſtellers 3u betrachten Man vergleiche Gen 47, un beachte, daß
abweichend vom Mas die Septuaginta, der die Vulgata olgt, aufweiſt:—7 SHοα AV.  V Der ers 5 des Ias I., den übrigens auch die Septua⸗
ginta hat, iſt entſchieden elne Gloſſe Nachdem wir die exegetiſche Literatur
durchmuſtert und unſern Arttke. geſchrieben hatten, ſahen ir uns bezüglichder fraglichen Stelle auch un der homiletiſchen Literatur Hier nun be
gegneten wir bei erhar einer der unſern Ahnlichen Auffaſſung Kanzel  2
Orträge des Biſchofs von Trier, Di Matthias Eber
von Di  ei Freiburg Bir. 1897, 3 Aufl. 2 Bd., 53

hard 539.  Herausgegeben
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werden. Der Hypnotismus Iunnt auch ehr leicht un Spiritismus über⸗
gehen, welcher einem Weſen nach Aberglaube iſt und darum ein
der dämoniſchen Tätigkeit beſonders günſtiges Feld darſtellt. ber
daran muß feſtgehalten werden: Der H  notismu ſich iſt
nicht dämoniſch.

Weil nun im Weſen de Hypnotismus nichts Abergläubiſches
liegt, richtet ſich die Frage nach ſeiner Erlaubtheit nur nach den
Folgen, von welchen ELr immer oder doch regelmäßig begleitet iſt Von
Rom Aus ſind ſolche Experimente verboten, welche nicht auf einen
natürlichen und ehrbaren Zweck gerichtet ſind und bei welchen
erlaubte Mittel ＋

ur Anwendung kommen. Ueber das Magnetiſieren
(beziehungsweiſe Hypnotiſieren) Im allgemeinen hat das heilige Offi
zium Juni 1840 2 Uli 1847, Auguſt den rundſa
als Regel aufgeſtellt: D  e Fernhaltung jede Irrtums, jede aber⸗
gläubiſchen Wahnes, jeder ausdrücklichen oder ſtillſchweigenden An⸗
rufung de Teufels vorausgeſetzt, iſt das Magnetiſieren, als infache
Anwendung erlaubter natürlicher Mittel, nicht unzuläſſig, wofern dabei
kein unerlaubter oder irgendwieü Zweck verfolgt wird Zu
Heilzwecken darf der Hypnotismus angewandt werden. Aber dazu iſt
ſtets große Sachverſtändigkeit und Vorſicht nötig Ohne dieſe kann
nämlich die noſe für Seele und Leib der Hypnotiſierten die
ſchlimmſten Folgen haben. Die nötige Sachkenntnis nd Vorſicht

ehlen vor allem bei den hypnotiſchen Schauſtellungen,
welche nach Ausweis der Zeitungen noch Er vorkommen. Gleiches
gilt auch Produktionen auf dem Gebiete der Wachſuggeſtion.
Derartige Schauſtellungen ſind durchaus verwerflich und Anerlaubt
un geſundheitlicher, ſittlicher und rechtlicher Beziehung.

den Uu eits ſtö Tru infolge leichtfertiger no⸗
tiſcher erſuche gehört einmal die Schwierigkeit des Erweckens. Es
gelingt dem Laienhypnotiſeur mitunter ſehr EL die Hypnotiſierte
zUum Normalzuſtand zurückzurufen, was deren Wohlbefinden empfind  2
lich br Durch unrichtiges Manipulieren önnen dann gar leicht In
den Verſuchsperſonen verborgene Anlagen zu Erkrankungen, yſteri⸗
ſchen, epileptiſchen, pſychopathiſchen nfällen dgl geweckt werden.
Die krankhafte Neigung, ſich immer wieder in Hypnoſe verſetzenaſſen die ſogenannte Magneto  ·2 oder vpnoſo

Manie, eimn dem ver.
derblichen Morphinismus vergleichbares Uebel, wird auch nicht ſelten
durch Schauſtellungen hervorgerufen. Außerdem wird I die
allgemein beobachtete, verhängnisvolle Tatſache angeführt, daß ſelbſtſtarke Leute durch wiederholte derartige Verſuche ſehr eneigt werden,
auf die leichteſte Veranlaſſung hin m Hypnoſe zu verfallen. nd dochiſt dieſe in all ihren Stufen (Lethargie, Katalepſie nd Somnambu⸗
lismus) eine wahre Krankheit, verwandt und verknüpft mit erie,Fallſucht und einer ganzen Familie von Nervenſtörungen, deren jede
genügt, mM den en  en wirklich elend machen und ins TuheGrab zu ſtürzen.
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Die Moraliſten nachen mit Recht olche Schauſtel⸗
lungen geltend, daß bei derartigen häufigen Anwendungen die Willen  S·/
Id der Verſuchsperſonen ſehr wird, und dieſe infolge⸗
deſſen leicht ern Er tHhrer niedrigen Neigungen werden, ähnlich dem
Gewohnheitstrinker. Durchaus unerlaubt, ſittlich verwerflich, iſt eS
auch, bloß zum Vergnügen einer ſchauluſtigen Menge auf ſeine menſch⸗
iche Würde zu verzichten und ſich de Gebrauches der vornehmſten
menſchlichen Fähigkeiten, des Verſtandes und freien en. zu be
rauben. Nur als Nittel zu Heilzwecken ann eine ſachverſtändige und
gewiſſenhafte Anwendung de Hypnotismus als erlaubt gelten.

Die Rechtslehrer weiſen darauf hin, daß öffentliche
Schauſtellungen die gefährliche Sucht nach allem, vaSs unbegreiflich
und außerordentlich ſt, nähren und ſteigern. Sie ziehen den en

en⸗
geiſt von der nüchternen Wirklichkeit und den ernſten Pflichten des E·
ſellſchaftlichen Lebens ab und machen ihn lüſtern nach Unnatürlichem
und Ungewohntem. Dieſer ang E  7 welcher in weniger aufgeklärten
Zeiten die Menſchen zu Aberglauben, Sterndeuterei und Hexenwerk
verleitete. Gegenwärtig führt ETL ebenfalls zu Albernheiten und nur
oft zu Handlungen, welche dem chriſtlichen Sinne und den guten Sitten
Hohn Prechen, Vte da ind Spiritismus, Vertrauensheilungen, Ge
dankenleſen und ähnliche körichte und verbrecheriſche oder wenigſtens
gefährliche Machenſchaften, welche ereits M das dunkle und verbor—
gene Gebiet des Außernatürlichen hinüberreichen. Dieſe Gegend zeigt
eine morali ungeſunde Luft, und die Wächter der öffentlichen itt  —
lichkeit ſollten ſie gänzlich abſperren. Am allgemeinſten die
Rechtslehrer vor den verſchiedenen Verbrechen, denen der Hypno
tismus enſchen verleiten kann, welche ohnehin On verbrecheriſch
veranlagt ind Dieſe Gefahr iſt Urch Atfachen bewieſen. Die Ver
brechen, 3u denen nach Ausweis vieler Protokolle und Gerichtsakten
der Hypnotismus mißbraucht wurde, ſind Unter anderen: Unſittlich⸗
keit, Diebſtahl, Betrug, Erpreſſung, falſche Ausſtellung von u  —
oder Bürgſchaftsſcheinen, alſches Teſtament, falſche Anzeige bei der
Polizei, falſches Zeugnis vor Gericht, Bewirkung von Abortus, Gift
mord und Mord durch u  Affen

ewi liegt S deshalb IR Intereſſe der öffentlichen Geſund
hei  ege wie der öffentlichen Sittlichkeit, die hypnotiſchen Ex
perimente zum Zweck der Schauſtellung von Polizei wegen verboten
werden. Jedenfalls iſt CS ich der Seelſorger, entſchieden vor ſol
chen Schauſtellungen zu. insbeſondere darauf hinzuweiſen, daß
V  3* durchaus ſittlich unerlaubt ſei, ſich bei ſolchen Gelegenheiten als
Verſuchsperſon herzugeben (ngl. näher Jum Hypnotismus: Cop
pens Y, Aerztliche Moral, Einſiedeln 1903 Benziger, 170 ff;
Walter, Aberglaube und Seelſorge, Paderborn 1904 Schöningh,S 13— 264 V Leoniſſa, Cap

XI (Bilder

Eſſen Die Quartal⸗Schrift hat IM Jahre
1885 360 einen Aufſatz gebracht inter dem Titel Die heiligen

2.  4*


